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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Gudrun Bren-
del-Fischer, Josef Zellmeier, Angelika Schorer, 
Dr. Otto Hünnerkopf, Anton Kreitmair, Volker Bau-
er, Eric Beißwenger, Alexander Flierl, Dr. Martin 
Huber, Ludwig Freiherr von Lerchenfeld, Hans Ritt, 
Martin Schöffel, Tanja Schorer-Dremel, Thorsten 
Schwab, Klaus Steiner, Sylvia Stierstorfer, Jürgen 
Ströbel, Walter Taubeneder und Fraktion (CSU) 

Bayerische Geflügelhalter brauchen eine Lösung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ sich auf nationaler und europäischer Ebene für 
eine Anpassung der Vermarktungsnormen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Anforderungen an die 
Freilandhaltung, einzusetzen, 

─ zu prüfen, auf welche Weise die Betriebe, die von 
der Geflügelpest und den damit zusammenhän-
genden Vermarktungs- und Verbringungsbe-
schränkungen betroffen sind, unterstützt werden 
können, 

─ sich beim Bund für ein einheitliches Vorgehen 
einzusetzen, da ein unterschiedliches Vorgehen 
der Bundesländer im Umgang mit der 12-Wochen-
Frist zu ungerechtfertigten Wettbewerbsnachteilen 
führt, 

─ zu prüfen, ob eine Möglichkeit besteht, über die in 
§ 23 Abs. 2 bzw. § 29 Abs. 2 der Geflügelpest-
Verordnung genannten Ausnahmen zum Verbrin-
gen von Konsumeiern in Sperrbezirken bzw. Be-
obachtungsgebieten weitere Ausnahmen zuzulas-
sen, ohne dabei die Seuchenbekämpfung zu ge-
fährden, und im Falle einer positiven Bewertung 
sich für eine Änderung der Verordnung des Bun-
des einzusetzen, 

─ dem Landtag über die unterschiedliche Einschät-
zung im Hinblick auf die abweichende Risikobe-
wertung der Vogelgrippe in Bayern und Baden-
Württemberg zu berichten und dabei auch auf die 
Auswirkungen für Rassegeflügelhalter einzuge-
hen. 

Begründung: 

Das Geflügelpestgeschehen in Europa, Deutschland 
und auch Bayern hält nun bereits über drei Monate 
an. Im Sinne des Seuchenschutzes waren die in Bay-
ern angeordnete Aufstallungspflicht für Geflügel sowie 
das Verbot von Geflügelausstellungen und -märkten 
konsequent und angemessen. Gleichzeitig stellen die 
Aufstallungspflicht und das Verbot von Ausstellungen 
viele Geflügelhalter und die Rassegeflügelzüchter vor 
besondere Herausforderungen. 

Zum einen sind Betriebe, die in einem Sperrbezirk 
oder Beobachtungsgebiet liegen, von den durch die 
Kreisverwaltungsbehörden angeordneten Maßnah-
men von Vermarktungsbeschränkungen betroffen. 
Selbst bei Vorliegen einer Ausnahmegenehmigung 
kann die Auswirkung groß sein, weil z.B. Eier nur an 
eine von der Behörde bezeichnete Packstelle abge-
geben werden dürfen. Hierbei müssen die Hühnerhal-
ter mit Erlöseinbußen und teilweise sogar mit zusätzli-
chen Kosten rechnen. 

Zum anderen legen die EU-Vermarktungsnormen fest, 
dass im Falle einer amtlich angeordneten Aufstal-
lungspflicht Eier von Freilandbetrieben bis zu zwölf 
Wochen als Freilandeier vermarktet werden dürfen. In 
den meisten bayerischen Landkreisen laufen diese 
zwölf Wochen zum Ende dieser Woche ab. Die an-
schließend erforderliche Vermarktung als Bodenhal-
tungsware ist für die Betriebe mit erheblichen finanzi-
ellen Einbußen verbunden. Für Öko-Betriebe ist die 
Vermarktung von Öko-Eiern im Falle einer Aufstal-
lungspflicht nicht auf zwölf Wochen begrenzt, weil 
neben dem Zugang zu Freiland zusätzliche Anforde-
rungen gelten (z.B. geringere Besatzdichte, Beschäf-
tigung, Öko-Futter). Eine ähnliche Regelung sollte bei 
„Freiland“ geschaffen werden, indem zusätzliche An-
forderungen eine Vermarktung als „Freiland“ auch im 
Falle längerer Stallpflicht aus Verbrauchersicht recht-
fertigen (z.B. Wintergarten, Beschäftigungsmaterial). 

Baden-Württemberg sieht in der Aussetzung der Auf-
stallungspflicht für einen Tag und der risikobasierten 
Wiedereinsetzung eine Lösung zur Umgehung der 
EU-rechtlich vorgegebenen Vermarktungsbeschrän-
kungen. Ein einheitliches Vorgehen wäre angesichts 
der Seuchenlage angemessen. 

 



namentlichen Abstimmung. Die Urnen stehen bereit. 
Es stehen fünf Minuten zur Verfügung. 

– Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.35 bis 
15.40 Uhr)

Die Abstimmung ist beendet. Wir zählen außerhalb 
des Plenarsaals aus. Darf ich noch einen Moment um 
Aufmerksamkeit bitten? Setzen Sie sich bitte wieder 
hin. Wir sind noch nicht ganz fertig. Bitte nehmen Sie 
wieder Platz. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15328 mit 17/15335 sowie 17/15349 mit 
17/15355 werden in die zuständigen federführenden 
Ausschüsse verwiesen. 

Nun gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Bause, Hartmann, Mistol und anderer und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Innen- vor 
Außenentwicklung – Keine Aufweichung im Baupla-
nungsrecht", Drucksache 17/15324, bekannt: Mit Ja 
haben 54 gestimmt, mit Nein 101. Stimmenthaltungen 

gab es keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag ab-
gelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Ich unterbreche jetzt kurz die Sitzung, bis das Ergeb-
nis der namentlichen Abstimmung vorliegt.

(Unterbrechung von 15.41 bis 15.42 Uhr)

Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Ich gebe das Er-
gebnis der namentlichen Abstimmung zum Dringlich-
keitsantrag der Abgeordneten Rinderspacher, Lotte, 
Arnold und anderer und Fraktion (SPD) betreffend 
"Soziales Mietrecht endlich umsetzen!", Drucksa-
che 17/15326, bekannt: Mit Ja haben 51 gestimmt, 
mit Nein haben 97 gestimmt; eine Stimmenthaltung. 
Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Wir sind am Ende der Sitzung angelangt. Ich schließe 
die Sitzung und wünsche noch einen guten Heimweg.

(Schluss: 15.43 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Gudrun Brendel-Fischer, Josef Zellmeier u.a. und Fraktion (CSU) 
Drs. 17/15355 

Bayerische Geflügelhalter brauchen eine Lösung 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Alexander Flierl 
Mitberichterstatter: Herbert Woerlein 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regio-
nale Beziehungen, der Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und der Ausschuss für Staatshaushalt und 
Finanzfragen haben den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 64. Sitzung am 16. Februar 2017 beraten und e i n -
s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 55. Sitzung am 7. März 2017 mitberaten und e i n -
s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
den Dringlichkeitsantrag in seiner 56. Sitzung am 15. März 
2017 mitberaten und e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 147. Sitzung am 16. März 2017 
mitberaten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas 
Kreuzer, Gudrun Brendel-Fischer, Josef Zellmeier, 
Angelika Schorer, Dr. Otto Hünnerkopf, Anton Kreit-
mair, Volker Bauer, Eric Beißwenger, Alexander 
Flierl, Dr. Martin Huber, Ludwig Freiherr von Ler-
chenfeld, Hans Ritt, Martin Schöffel, Tanja Scho-
rer-Dremel, Thorsten Schwab, Klaus Steiner, Sylvia 
Stierstorfer, Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder und 
Fraktion (CSU) 

Drs. 17/15355, 17/16050 

Bayerische Geflügelhalter brauchen eine Lösung 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ sich auf nationaler und europäischer Ebene für 
eine Anpassung der Vermarktungsnormen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Anforderungen an die 
Freilandhaltung, einzusetzen, 

─ zu prüfen, auf welche Weise die Betriebe, die von 
der Geflügelpest und den damit zusammenhängen-
den Vermarktungs- und Verbringungsbeschränk-
ungen betroffen sind, unterstützt werden können, 

─ sich beim Bund für ein einheitliches Vorgehen 
einzusetzen, da ein unterschiedliches Vorgehen 
der Bundesländer im Umgang mit der 12-Wochen-
Frist zu ungerechtfertigten Wettbewerbsnachteilen 
führt, 

─ zu prüfen, ob eine Möglichkeit besteht, über die in 
§ 23 Abs. 2 bzw. § 29 Abs. 2 der Geflügelpest-
Verordnung genannten Ausnahmen zum Verbrin-
gen von Konsumeiern in Sperrbezirken bzw. Be-
obachtungsgebieten weitere Ausnahmen zuzulas-
sen, ohne dabei die Seuchenbekämpfung zu ge-
fährden, und im Falle einer positiven Bewertung 
sich für eine Änderung der Verordnung des Bun-
des einzusetzen, 

─ dem Landtag über die unterschiedliche Einschät-
zung im Hinblick auf die abweichende Risikobe-
wertung der Vogelgrippe in Bayern und Baden-
Württemberg zu berichten und dabei auch auf die 
Auswirkungen für Rassegeflügelhalter einzuge-
hen. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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